
 
D i e  B ü r g e r m e i s t e r i n  
Fachbereich 2 - Jugend, Familie und Soziales 
 

Vorlage Nr. 526/08 
 
 

Betreff: 
 

Umsetzung des SGB II  
- Abrechung der Verwaltungskosten 

  
Status: öffentlich 

 

Beratungsfolge 
Sozialausschuss 04.12.2008 Berichterstattung

durch: 
Frau Ehrenberg 
Herrn Schöpper 

 Abstimmungsergebnis    

TOP einst. mehrh. ja nein Enth. z. K. vertagt verwiesen an: 

         

Betroffene Produkte 
220 Leistungen zur Grundversorgung 
 
Betroffenes Leitbildprojekt/Betroffene Maßnahme des Integrierten Entwicklungs- 
und Handlungskonzeptes 
 

      
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

x Ja  Nein 

 Finanzierung  Ergänzende Darstellung 
Gesamtkosten 
der Maßnahme 

 
Sind noch zu ermitteln 

 

Objektbezogene 
Einnahmen 

(Zuschüsse/Beiträge) 

 

      € 

Eigenanteil 
 
 
 

      € 

Jährliche Folgekosten
 

 keine 
 

      € 

(Kosten, Folgekosten, Finanzierung, 
haushaltsmäßige Abwicklung, Risiken, 
über- und außerplanmäßige Mittelbereit- 
stellung sowie Deckungsvorschläge) 

siehe Ziffer       der 
Begründung 

Die für die o. g. Maßnahme erforderlichen Haushaltsmittel stehen 

 beim Produkt/Projekt       in Höhe von       € zur Verfügung. 

 in Höhe von       nicht zur Verfügung. 
 

mittelstandsrelevante Vorschrift 

 Ja  Nein 
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Vorlage Nr. 526/08 
 
Beschlussvorschlag/Empfehlung: 
 
Der Sozialausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis. 
 
 
 
Begründung: 
 
Mit der Kommunalträger Abrechungsverwaltungsvorschrift (KoA-VV) hat der 
Bund die Finanzierungsbeziehungen zu den zugelassenen kommunalen SGB II–
Trägern (zkT) und hier insbesondere die Abrechnung der personellen und sachli-
chen Aufwendungen (Verwaltungskosten) für den Betrieb der besonderen SGB 
II-Einrichtungen neu geregelt. 
 
Die Neuregelung erfolgte mit dem Ziel, die Abrechung der Verwaltungskosten „so 
pauschal wie möglich – so spitz wie nötig“ neu zu regeln. Zu den Grundsätzen 
der Abrechungssystematik gehört insbesondere 
 

• Personalkosten sind spitz, alle anderen Kosten (Personalnebenkosten, Ver-
sorgungszuschlag, Personalgemeinkosten, Sachkosten) pauschal abzu-
rechnen, 

 
• Bezugsgröße für die Pauschalen ist das Vollzeitäquivalent, 

 
• Pauschalen sind durch Höchstwerte (Betrag, Prozentsatz) begrenzt, 

 
• der zkT trägt 12,6 % der gesamten Verwaltungskosten (Kommunaler Fi-

nanzierungsanteil). 
 
 
Durch die Vorgaben der KoA-VV ist die bisherige an den KGST-Pauschalen orien-
tierte Abrechungssystematik des Kreises Steinfurt grundlegend zu ändern. 
 
Der Kreis Steinfurt hat erste Probeberechnungen nach der neuen Finanzierungs-
systematik ab 01.01.2009 erstellt. 
 
Auf der Grundlage der bis zur Sitzung vorliegenden aktuellen Vergleichsberech-
nungen wird die Verwaltung mündlich zu den Auswirkungen für die Stadt Rheine 
berichten. 
  
  
 
 
 


